
  

 
 

 

Ab Juli 2011 müssen alle in der Schweiz neuzugelassenen LKWs mit einem Gewicht ab 7,5 Tonnen 
und alle neuzugelassenen Anhänger mit einem Gewicht ab 3,5 Tonnen gesetzlich verpflichtend mit 

Konturmarkierungen versehen werden. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 




